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	Geschäftsbereich Berufsbildung


Mechatroniker/-in

Unterlagen zum individuellen betrieblichen Auftrag Prüfungsteil A

Zur Antragstellung müssen eingereicht werden:

Antrag auf Genehmigung des betrieblichen Auftrages (mit der Anmeldung zur Abschlussprüfung).

Der Prüfungsausschuss überprüft den Antrag auf seine Angemessenheit und Durchführbarkeit und teilt dem Antragsteller mit, ob der betriebliche Auftrag wie beantragt, ggf. mit Veränderungen genehmigt oder abgelehnt wird.

Nach der Genehmigung durch den Prüfungsausschuss muss eine detaillierte Zeitplanung mit Beginn und Ende der Arbeiten eingereicht werden. Erst danach kann mit dem Arbeiten begonnen werden. Der Prüfling hat insgesamt 30 Arbeitsstunden Zeit den betrieblichen Auftrag durchzuführen. Es ist nicht zwingend, dass der Auftrag in einem Zug erledigt wird.

Nach Beendigung des Auftrages muss die fertige Dokumentation bis 2 Tage nach dem Durchführungszeitraum in vierfacher Ausführung (jeweils 1 Original plus 3 Kopien; bitte nur Hefter, keine Ordner und Klarsichthüllen verwenden) bei der Handelskammer Hamburg vorliegen. Der Umfang sollte nicht mehr als 30 bis 40 Seiten (incl. Anhang) betragen.
Die Beschreibung des betrieblichen Auftrages sollte folgendermaßen aufgebaut sein:

· Deckblatt mit folgenden Informationen
· Titel des Betrieblichen Auftrages

· Berufsbezeichnung

· Name und Anschrift des Prüfungsteilnehmers und des Betriebes

· Name und Telefonnummer des betrieblichen Betreuers

· Datum und Unterschrift des Prüfungsteilnehmers und des Betreuers

· Kopie des von dem Prüfungsausschuss bestätigten betrieblichen Auftrages
· Inhaltsverzeichnis

· Foto der Anlage / Teilanlage
· Beschreibung des betrieblichen Auftrages

Die Beschreibung soll den Ausgangszustand und den angestrebten Zielzustand enthalten, sowie die Beschreibung der wirtschaftlichen, technischen, organisatorischen und zeitlichen Vorgaben.

· Anlagen zum Betrieblichen Auftrag

· Technische Unterlagen, Firmenunterlagen

· Stückliste, Materialscheine oder andere Dispositionsunterlagen

· Abkürzungsverzeichnis

· Selbsterstellte Abnahme-, Mess- und Prüfprotokolle

· Zeitplanung

Auflistung der geplanten und der tatsächlich benötigten Zeit in Stunden.

· Ehrenwörtliche Erklärung zum Betrieblichen Auftrag

Nicht selbsterstellte Unterlagen müssen gekennzeichnet werden (Quellenangabe)
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	Geschäftsbereich Berufsbildung


Mechatroniker/-in

Merkblatt zum individuellen betrieblichen Auftrag

In der Verordnung über die Berufsausbildung Mechatroniker/-in heißt es in § 8 (2) über die Abschlussprüfung:

Der Prüfling soll in Teil A der Prüfung in höchstens 30 Stunden eine betriebliche Aufgabe bearbeiten und dokumentieren sowie in insgesamt höchstens 30 Minuten hierüber ein Fachgespräch führen. Hierfür kommt insbesondere in Betracht:

· Errichten, Ändern oder Instandhalten eines mechatronischen Systems, einschließlich Arbeitsplanung, Montieren, Demontieren, Ändern und Konfigurieren von Programmen sowie Inbetriebnehmen.

Dabei soll vom Prüfling insbesondere gezeigt werden, dass er folgende Aufgaben durchführen kann:

· Arbeitsplanung und Teilaufgaben zielorientiert planen und umsetzen

· Material disponieren

· Verdrahtungs- und Verbindungstechniken anwenden

· Baugruppen der Sensorik und Aktorik einstellen und abgleichen 
· Fehler und Störungen in elektrischen sowie pneumatischen oder hydraulischen Systemen systematisch feststellen, eingrenzen und beheben

· Nutzung von Standardsoftware Prüfprotokolle erstellen und Schaltungsunterlagen sowie andere technische Kommunikationsunterlagen ändern

Die Ausführung der Aufgabe wird mit praxisbezogenen Unterlagen dokumentiert. Durch die Ausführung der Aufgaben und deren Dokumentation soll der Prüfling folgende Punkte belegen: 

· dass er Arbeitsabläufe und Teilaufgaben zielorientiert unter Beachtung wirtschaftlicher, technischer, organisatorischer und zeitlicher Vorgaben selbständig planen und umsetzen kann

· dass er die Dokumentationen fachgerecht anfertigen, zusammenstellen und modifizieren kann

Durch das Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass er

· fachbezogene Probleme und deren Lösungen darstellen kann

· für die Aufgabe relevanten fachlichen Hintergründe aufzeigen kann

· die Vorgehensweise bei der Ausführung der Aufgabe begründen kann

Dem Prüfungsausschuss ist vor der Durchführung des Auftrages die Aufgabenstellung einschließlich einer Zeitplanung zur Genehmigung vorzulegen. Das Ergebnis der Bearbeitung des Auftrages sowie das Fachgespräch sollen jeweils mit 50 vom Hundert gewichtet werden.


